
4·Beiblatt Bet1?lattzur,Parlamentskcrrespcndenz 27 ~Feber 1957 

35/A ,,Ant!':a g 

der Abg~ Ma r k, W und e i: und Genossen, 

betreffend die A'J!j].änderung
Und

; _Erganzting des Opferfürsorgegesetzes 

(11. Opferfürsorgegesetz-Nove lle)~' 

-.-.-.-' 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Artikel I. 

(Ver f ass u,n g s b e s tim m u ~g). 

Angelegehheitender Fürsorge'für die'Opfer'des Kampfes für ein freies, 

demokratisches Österreich und, die Opfer der politischen Verfolgung sind 

in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache. 

Das Bundesgesetz 'Vom 4.Juli 194 7,BGB1.'Nr.183 (Opferfursorgegesetz), 

'in der geltenden Fassung wird abgeändert und'(;)rgänzt w;ie folgt: 

l.Im§1 Abs.l hat lit.d zu~la.uten: 

"d) an Gesundheitsschädigungen infolge einer der in lit. c an

geführten Ursachen leidep oder geli tt,en haben, w~nn durch diese Gesund

hei tsschädigungen di~ Erwerbsfähigkei t1?-ach den Bestimmungen des Kriegs

upferversorgungsgesetzes, BGBI.N;r.;197/1949, in der jeweil~ geltenden 

Fassung auf die Dauer von wenigste~s 6 Monaten um mindestens 50 v.B. 

geminde:t?t ist oder gemindert war, oder" 

2 .. Im § I Abs.2 haben lit. ~ und lit~e zu lauten: 

"c) eine Gesundhei t'3schädigung, durch die 'die 'Erwerbsfähigkeit 
.. . ~ 

nach den Bestimmungen des K~iegsopferversorgungsgesetzes um mindestens' 

70 v.H. gemindert ist, 

e) der Abbruch oder eine mindesten~·, dreijä}:lrige Unterbrechung des 

Studiums oder, einer Be rufs ausbildun.g. I~ 

, 3. Im § 1, haben die AbI'. ,3 bis 5 zu lau. ten: 

11 (3) Als Binte:rbliebene im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten : . . 
a) die Witwe (der Witwer), di,e Lebensgefährtin (der Lebensgefährte), 

Eltern, GrQßelt~rn, Stiefeltern und Pflegeeltern nach den im 

Abs.l lit.a ,bis c und Abs.2 J,it. a genannten Opfern, . 
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5.Beiblatt Beiblattzurtarlamentskorrespondenz 27 .. Feber 1957 

b) eheliche und unehelische Kinder, Stiefkinder, Enkel und eltern-., 

lose Geschwister nach den, .i,m ll.bs.l lit. abis c und Abs.2 lit. a 

genannten Opfernhi,s zum Ablauf des Jahr.es., in dem sie das 

24.Lebensjahr vollendet haben, 

unter der Voraussetzung, daß das Opfer den Lebensunterhalt der genannten 

Personen zur Gänze oder ZUm überwiegenden·Teii bestritten hat oder wenn 

das Opfer, falls es noch '-am Leben wäre, auf Grund gesetzlicher Ver:pflich- , 

tung den Lebensunterhalt dieser Personen hestreiten müßte; das gleiche 

gilt, wenn zur Leistung des' 'Lebensunt~rhal tes der vorstehend 'genann'cen 

Personen gesetZlich Verpflichtete nicht vorhanden öder zwar vr.rhanden:, 

aber' zu dieSEm Leistungen ni'eht fähig' sind und dÖas Opfer, wenn es·cT.l.oc:1. 

am Leben wäre, auf Grund sittlicherVerpflichtung deren LebensunterbaJ.t 

bestreiten müßte, 

c ) Eltern nach den im Abs.l li t. a hi sc und Abs. 2 li t .. a geüan:1 Jcen 

Opfern, 

d) eheliche Kinder nach. dan im .4bs. 1 li t •. ·a bis c und Ab.s. 2 :1 :'c.t. a 

genannten Opfern bis zum· Ablauf des Jahres, in dem sie das 

24.Lebensjahr vollendet haben, wenn d:i.eVorausse~zungen der L. t~ a 

oder b nicht gegeben sind. 

" 

(4) Die im Abs. 1 bis 3 genannten Persnnen sind nach Maßgabe r'1(j::,~ 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anspruchsberechtigt, wenn sie 

a) am 13. März 1938 die'ös1ierreichisch!3 Bundesbürgerschaft besessen 

haben und im Zeitpunkt der Anspruchsanmeldung österreic.hische 

Staatsbürger sind, oder 

b) zwar erst nach dem 27 • .Ap"ril 1945 die österreichische Staatsbürger

schaft erworben haben, jedoch in einem vordem '13. März 15'38 [Se-, 
legenen Zeitraum durch mehr als 10 Jahre ununterbrochen ih-ce,-1. 

Wohnsitz in Österreich hatten; das gleiChe gilt für Personen 9• 

. '. . 1'28. . 
die nach dem 13. März - geboren wurden und auf deren El te:;.~:1. 

die vorangeführten Vnraussetzungen, zutreffen, oder 

c) als Personen deutscher Sprachzugehörigkeit oder als deutsche 

Staatsbürger nach dem 6. März 1938 bis längstens 31. Dezember 1952 

nach Österreich eingewandert sind und in derFolge die öste::.'rei

chische Staatsbürgorschaft erworben haben, insoweit sie für die 

erli tt~nen Schäden (Abs. I' oder 2) nachweislich nicht lmsprücf'o 

auf Entschädigungen gegenüber einem anderen Staat erworben habe;l) 

oder 
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.. d) ihr~,Ansprüche von unter 1i t. a bis :·~,.genannten Persopen ableiten. 

(5) .Zeiten, ,.iridenen sich ein Opf~r.,a;us politischen. Grtinden im 

Sinne der llbs o '.lader 2 im Ausland b~fup.denhat, sind nicht als. Unter

brechung des Wohpsit.zes·ini.Sinne der lit. bzu :werten .. 1t 

I tn 
,,-

§ 1 erhält. Abs~ die Be zeiclmung Ab s ~ 6 .• 4.: 5 . 
5. Im § 2 hat Abs. 2 zu lauten:, ; 

"(2) Die Be'stimmungen der §§ 18 bis 22, 49; 56 bis 5~, 64 und 

113 'Abs~ 3 desKriegsopferversorg~ngsgeset'zes sind sinngemäß.' anzuwenden. 11 

6. '§:?;hatzu lauten: 

1!§' 3'~.(1) Der lmtraet·auf AU$ste11ung' einer 1l.mtsbe sehe in:Lgung ,oder 

. eines Opfc)ra;usweises is·t b'~i "der nieh ·demWoh.nsiiiz" des Antragste.llers 

,örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde einzubringen. Von Perso~ 
• <", .~'. "'. 

nen, die ihren dauernden .Aufenthalt im .A:uslandhaben~ ist der 'Antrag 

bei derösterreichi$cheri Vertretungsbehörde; in deren . Bereich der l.l.ntrag

atelIer seinen Aufenthalt hat, ')de.rbeim Amt der Wiene':i:' Landesrec:J.orung 
'. .', 

ein:'mbrlngen.D·er Antragsteller hat die Voraus:;>etzutigeri näch§ Lnach-

zuweisen.· 

(2) Über Anträge nach Abs.l :'entscheidet der Landeshauptmann. 

Gegen den Bescheid des Landeshauptmannes si.~ht die' Berufung an das 

JJundesministerium für s(\ziale Verwaltung Qffen. 

(3) Zugleich mit dem Antrag auf Ausstellu~g ein~r Amtsbeschei

nigung oder eines Opferausweises· können auch andere Ansprüche nach die

sem Bundesgeset;?> geltend gemacht werden, soweit die 'Entscheidung Über 
. . , 

diese Anspruche dem Landeshauptmannzusteht.. 11 

7.·' Im § 4 haben die Abs •. 1".,3 und 5·zu lauten: 

"(I) Wird dem Antrag (§ 3) auf Anerkennung der Anspruchsberech

tigungnach § lAbs. lader Abs."3 lit~ a oderb stattgegeben, so hat 

der La,n.deshauptmann eine I Amt,sbesGheinigung ' auszustellen; in dei' AT!lts~ 

bescheinigung sind die Gesetzesstellen, auf die sich die Anspruchsbe-: 

rechtigung (§ 1) gründet" ~u verm~rken. 

, (3) Wird d·em lintrag (§ 3) auf Anerkennung der Anspruchsberechti

gung nach §l Abs~ 2 oder Abs. 3 lit. c cder d stattgegeben, so hat der 
. . 

Landeshauptniann einen 'Opferausweis I auszu:stel1en; 'in dem Opferausweis 

sind d'ie. Gesetzessteilen" auf die sich die IJ.ns.pruchsberechtigung gründet, 
' .. ~. 

zu vermerken. 

35/A VIII. GP - Initiativantrag (gescanntes Original) 3 von 16

www.parlament.gv.at



• 

7. Beiblatt ]3e ib la tt. z ur "Parl:ament skorre sponde nz 27. Feber 1957 

(5) Opfern der politischen Verfolgung, die den Voraussetzungen 

des § 1 Ahs. 2 entsprechen, ist an Stelle eines Opferäusweises eine 

.J.im'tsbescheinigung nach § 1 Abs. 1 li t. d beziehungsweise e' auszustellen, 

wenn im Zuge der<V.erfolgung eine Schädigung im llusmaße der Bestimmungen 

des§ lAbs. 1 lit. d beziehungsweise e erfolgte." 

8. Im § 6 haben die Ziffern 3 und 4 zu lauten: 

. "3. Bei Besetzung freier Dienstpos.-ten im -öffentlichen Dienst bei, 

Erfüllung der erforderlichen Voraussetzu.ngen der Vorrang vor allen ande

ren Bewerbern; die Vorschriften des § 1 Abs. 9, vorletzter Satz, des 

Invalideneinstellungsgesetzes 1953, BGBl.Nr.21, werden hievon nicht be

rührt. 

4. Die bevorzugte Vermit,tlung durch das Arbeitsamt an private' 

Dienstgeber. Bei Abbaumaßnahmen ist auf die Erhaltung des Arbeitsplatzes 

der auf Grund dieser Bestimmung beschäftigten I'ersonen besonders Rück

sicht zu nehmen. Bezüglich des·Kündigungsschutzes und der BeschäftigUc'1.gs-

, pflicht gelten die Bestimmungen der §§ 8, 9, 15, 16, 17, 21 und.22 des 

Invalidene.instellungsgesetzes 1953, EGB1.Nr. 21." 

9. Im § 6 hat die Ziffer 7 zu entfallen. 

lO~ ~ 11 hat zu lau~en: 

11§ 11. (1) Gegenstand der Rentenftirsorge sind. die Opferrente, 

die Hinterbliebenenrente und d:iLe Unterhaltsrente. 

(2) Opferrente gebührt den Inhabern einer .il.mtsbescheinigung nach 

§ 1 Abs. I 1it. d oder e; sie ist in der Höhe der für Boschädigte nach 

den Bestimmungen des Kriegsopferversorgungsgesetzos in Betracht kommen

den Grundrenten zu bemessen. 

(3) Hinterbliebenenrente gebührt den Inhabern einer Amtsbeschei

nigung mich § l-ll.bs. 3 lit. a oder h.; sie ist in der Höhe der Grundren

te zu leisten,die erwerbsunfähigen Witwen nach den Bestimmungen des 

Kriegsopferversorgungsgesetzos gebührt. Elternpaare sowie Doppelwaisen 

erhalten die Hinterbliebenenrente in der Höhe der EI tel!npaarronte be

ziehungsweise der Rente für Doppelwaisen nach den Bestimmungen des 

Kriegsopferversorgungsgesetzes. 

(4) Opferrenten und Hinterbliehenenrenten ,(.Abs. 2 unq, 3) sind im 

übrigen nach den jeweils für die Entschämt igung der Kriegsopfer gelton

den Grundsätzen und Bestimmungen und im Ausmaß der für die Kriegsopfer 

vorgesehenen Vergütungen mi t der Maßgabo zu leisten, daß diese Renten 
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8 .. Beiblatt< :Beiblat~,zur Parlamentskorrespondenz 27. Fe.ber 1957 ,. 

vom Ersten des Monates zu zahlell sind, in dem der Antrag auf Leistung 

'der Opferrente odor Hinterbliebenenrente gestellt "WUrde. 

(5) Die Unterha1tsrente is·t zur Siche:rUhg des Lebensunterhaltos 

an Inhaber ein9r Amtsbescheinigung au f die Dauer und' in dom Äl.1.Smaß zu 

leisten, als diese n.icht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt selbz-;; 

zu beotroi ten oder VOn anderen z'llr Unterhaltsleistunggese tzlich her?'n

zuziehonden Personen zu erhalten. Die UnterhalttJrente beträgt r:>cnat~h-;h 

für 
, 

a) anspruchsberechtigte Opfer 770 S, vom 1.Jännor 1958 an 860 S; si'~ 

erhöht sich bei einer auf im § 1 Abs.l li t. c angeführte 'UTsach~Y' 

z'llruckgehenden Minderung'der'Erwerbsfähigkeit 

von mindestens 50 v.Ho auf 925 S, 

vom l.Jänne.r 1958 an auf 10·15 S, 

von mindestens 7Q v.H. a:uf"'illßOO':::;, 

vom 1.Jänner 1958 an auf 1090. Sund 

von mindestens 90v.H~ auf 1100 S, 

vom 1. Jännor 1958 an auf. 1190 S, . 

wenn die Gesamtminderung dßr Erwerbsfähigkeit mindss';;or,::,T; 'J' <IL 

beträgt odor b(,3iFrauon das 55., bei HäIJ.llern das 60.:rleoC'''lc;;iar3': 

vollf,3ndet ist, 

b) anspruchsberechtigte Witwen (Wi twor) und Lebensgefährt~_nne-, 

(IJebonE:gefährten), . die für mindestens zwei 1:72,::.8'?:'1.:r:-e:n-l:n:n ,!:r'::'('J:J._ 

tigte Kinder zu sorgen haben oder in ihrer RJ:'Vftnbsfäb:"glcQ.t L:.~ 

mindestens' 75 v.H o gemindert sind, 865 S, vom L: Jä~:.~()r l::<58 Cl·:! 

'925 S, wobei d.ie 'Y'ollendung des 55.Lebensjahres bei F:~2oUGü U:.1C~ 

(:os 60, :Sc:bensj ahros bei Männern einer Gesamtminder~~~l1:g- dOI E=',~,:;:;:l-::;· 

fih.igkeji, t von 75 v. E o gleichkommt, 

c) .EI ternpaaro 935 S, vom L Jänner 1958 an 1025 S, üä:mlich',J:~ 

Fmpfiinger einer El ternteilronte., weim sio das 60. Lobens;:i a:1';:' 7("11 

endet haben oder ihre Erwerbsfähigkeit tim niind03tens 75 ,.7, l~, ge

mindert ist ~ 935 S, vom 1. Jänner 1958 an 1025 S, SOTIst: 77') C, 

vom LJänner '1958 an 860 S, 

d) '7.Jibl,iche Empfänger von EI tornteilronten, wenn sie das 55, Ie>::c:':> 

ja}cr vollendet haben oder ihre Erwerbsfähigkci t ULl mindes tone, 

75 v.H~ geTI:i-ndent ist, 865 S, vom 1. Jännor 1958'an 925 S) 

9) die übrigen Hinterbliebenen nach § 1 'Abs. 3 lit, EI, odor b 700 ~)

vom l..Jännor 1958 an 760 S. 
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9. BeibJ,.a tt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 27.Feber 1957 

(6) Eine Unterhaltsre~te erhalten, ohne daß ein Anspruch auf 

Zuerkennung einer Amtsbescheinigung gegeben ist, 

a) Witwen nach Opfern; die unmittelbar vor dem Tod im Bezug einer 

Opferrente entsprechend einer lKinderung der Erwerbsfähigkeit von 

mindestens 90 v.H. gest anden sind, in der Höhe von 865 S,vom 

.1.Jänner 1958 an 925 S monatlich, wenn im übrigen die VorausB 

setzungen des Abs.5 lit. b vorliegen, sonst 700 S·, vom I.Jänner 

1958 an 760 S monatlich, 

b) Waisen nach Opfern"die unmittelbar vor ihrem Tod im Bezug einer 

Cpferrente entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

mindestens 90 v.H. ,gestanden sind, in der Höhe von 700 8, vom 

IGJänner 1958 an 760 S monatlich. . ,{. 

(7) Witwen und'Waisen nach Opfern, die unmittelbar vor ihrem 

Tod im Bezug einer Opfe~ente ents~rechend einer Minderung der Erwerbs

fähigkeit von mindestens 50 v.H. gestanden sind,kann im Falle des Be-

dürfnis ses eine Beihilfe im Höchstausmaß von zwei ])ri tteln dar nach Abs. 6 

lit. a beziehungsweise lit. b gebührenden Unterhaltsrente gewährt werden; 

ein Bedürfnis ist als gegeben anzunehmen, wenn und insoweit das Einkom

men das Ausmaß dioser Unterha'lt'srente nicht erreicht. 

(~) Für die Leistung der Unterhaltsrente und der Beihilfen gelten 

im übrigen die Vorschriften des Ab8 • .4 sinngemäß. 

(9) Für im gemeinsamen Haushalt lebende Hinterbliebene nach dem..., 

selben Opfer gebührt nur eine Unterhaltsrente (Beihilfe). Diese ist an 

jenen Haushaltsangehörige~ flüs sig zu lIl2.cfuten, bei dom die volle Gewähr 

für eine widmungsgemäße Verwendung der Unterhaltsrente gegeben ist. Dieser 

Empfangsberechtigte ist nach Feststellu~ ßer maßgebenden Umstände im 

Bescheide über dia. Zuerkennung der UnterhaI tSTente zu bestimmen. Sind 

eheliche oder uneheliche Kin~er, Stiefkinder oder Enkel wegen einer Schul

oder Berufsausbildung gezwungen, während des überwiogenden Teiles des 

Jahres außerhalb des gemeinsamen Ha,ushaltqs zu leben, so kann ihnen fÜr 

die Dauer einer solchen Sch~l- oder Berufsausbildung eine eigene Unter

haltsrente (Beihilfe) zuerkannt werden, snfern ihr Lebensunterhalt nicht 

andeIWeitig gesichert ist. 

(10) Opfern im Sinne des § lAbs. 1 lit. d oder e, die eine Unter

haI tsrento beziehen; ist auf Antrag für die Ehefrau (Lebens9,'ef.ährtin) , 

die über kein eigemes Einkommen in 'der Höhe von mindestens 600 S 
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10. Beiblatt Beiblatt -'zur rar1amentsk6i+espondenz 
"~ 

27. Feber 1957 

monatlich verfügt, eine Frauenzulagein der Höh'evon 60 S monatlich zu 

leisten; diesen' Opfern ist auf _f\.ntrag für digtin ihrer Versorgung stehen

den minderjährig~n,Kinder (eheliche, uneheliche, Stiefkinder) Je ein Er

ziehungsbeitrag von 100 S monatlich zu leisten. Auf diese Loistungon sind 

Familienzulagen der gleichen Art, auf die Opfer auf Grund einer anderen 

gesetzlichen Bostimmung Anspruch haben, anzurechnen. 

(11) Haben Empfänger von Pflege- ader JiUindenzulage keinen. Anspruch 

auf Untorhaltsrento, dann finden die Bestimmungen dor §§ 12 und 13 Abs.5 

des Kriegsopferversorgungsgesetzes sinngemäß Anwendung. 

(12) Alle Empfänger von Renten und Beihilfen haben lJ.nsprucb.'auf 

eine allJährlich im Oktober fällig werdende 'Sonderzahlung in Höhe der' 

für diesen Monat gebÜhrenden Rentenfürsorgeleistungen einschließlich 
. .' . 

allfällig gebührender Frauenzulagen und Erziehungsbeiträge. 

(13) Auf, die UnterhaI tsrente ist jedes Einkommen im Sinne de;s 

§ 13 des Kriegsopferversorgungsgesetzes anzurechnen; zum Einkommen 

zählen auch ,30 VO H. desE:i"nkommens des Lebensgefährten. Soweit das Ein-.. _.. ",.. 

kummen aus laufenden Monatsbezügen besteht, sind in einzelnen Monaten 

anfallende Sonderzahlungen nicht als Einkommen zu werten. Gemäß Abs.2 

und, 3 zuorkannte Ronten sind alif die Unterhal tsrento nicht anzurech-r:-en, 

• wonn der Anspruchsberechtigte ,oine Gesamtwinderung, der Erwerbsfähigkelt 

von wenigstens 75 v.H. aufweist oder wenn bei Frauen das 55~, bei Männe,rn 

das 60.Lebensjahr vollendet ist. " , 
(14) Von dCrRentenfÜrsorge nach diesem Bundesgesetz sihdPers,onen 

ausgenommen, die Lei'stungen aus dem auf Grund des Hilfsfondsgosotz-os, 
BGBLNr e 25/1956, errichteten Fonds erhalten haben. n , 

11. Nach § 11 sind q,ic folgenden §§lia und 11b einzufügen~ 

Pfän~ung und Abtretung von Versorgungsleistungen. 

§ lla.(l) Inwioweit eine Pfändung der nach § 11 gebÜhrenden Leistun
gen zulässig ist, bestimmt sich nach don Vnrschriften des § 4 Abs~l und 
des § 6 des ... Lohnpfändungsgesetzes , BGBl.Nr.51/1955. 

(2) Die ,A,nwendung der Bestimmungen des Abs.l kann durch ein 2iwischon 
dem Verpflichteten und dem Gläubiger getroffenes Übereinkommen wedor ffilS

geschlo ssen noch begrenzt werden. Jede dieser Vorschrift widersprechende 
Verfügung durch .l'..bt,retung, li.:p.weisung oder durch ein andeiES Rechtsgeschäft 
ist ohne rechtl~che Wirkung. 

(3) Mit Zustimmung des L~doE:;hauptmannes kann der Versorgungsbe
rechtigte bei Vorliegen berücksichtigungsWürdiger Gründe seino Versor
gungsgebühren für bestimmte Zeit ganz oqer zum Teil abtreton. 
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Rentenkommissionen. 

§ llb.(l) Über Anträge auf Zuerkennung von Renten gemäß § 11 entschoidet der 

LaridGshauptmann nach ll.nhören' einer beim Amt der Landesregierung gebildeten Renten

kommission. 

(2) Die Mitglieder der Rentenkommissionen werdem vom Bundesminister für 

soziale VerTl:ütung bestcl.1t. Jode Rentenkommission besteht aus acht Mitgliedern 

und der erforderlichen Anzahl von Ste1lvertretern.'Je zwei Mitglieder (deren Stell

vertrGter) sind von der Landesregierung und von der zusttndigen Finanzlandes

direktion vorzuschlagen. Von den ITeiteren Mitgliedern, die dem Personenkreis des 

§ 1 dieses Bundesgesetzes anzugehören hahen, sind ja ein Mitglied (dessen Stell

vertreter) von den Landesleitungen der öste~reichischon Volkspartei, dar Sozia

listischen Partei Österreichs und der Kommunistischen Partei Österreichs vorzu

schlagen. DG.s vierte Nitgliodund dessen Stellvertreter haben dem Krois der 

Abstammungsverfolgten anzugehören. 

(3) Der Bundcsminis'cer für soziale Vcrrmltung kann Mitglieder (Stell

vertreter) der Rentenkommission ihrer Funktion enthoben; zur Enthebung von Mit

gliedern (Stellvertretern), die auf Vorschlag der politische'n Po,rteien bQstellt 

nurden, bedarf es eines Antrages der in Betracht kommenden Partei. 

(4) Den Vorsitzenden der Rentenkommission bestimmt der Landeshauptmann 

aus den auf Vorschlag der Landesregierung bestellten Mitgliedern. Die Geschäfts

ordnung der Rentcmkommission erläßt das Bundesministerium für sozi2.lo Vern2.1 tung." 

12. § 12 hat zu lauten: 

IJ§ 12. (1) Den Inhabern einer ~\mtsbescheinigung, die nicht atS Grund eigener ' 

ErITcrbstätigkeit einer gesetzlichen Krankenvarsicherungspflicht unterliegen oder 

freinillig krnnkenversichert sind, haben die Gebiotskrankeru{assen für ihre Person 

alle gesetzlichen und satzungsmäßigen Leistungen für Pflichtversicherte zu ge~ähren. 

(2) Alle Träger der Krankenversicherung haben den Inhabern einer J.'unts

bescheinigung die Pflichtleistungen der gesetzlichen Krnnkenvcrsicherung zu ge

nähren. Bei der Festsetzung'der Bemessungsgrundlnge für das Krnnken-, Familien- und 

Taggeld sonie für dns Sterbegeld ist bei Inhabern einer ..:lrntsbescheinigung von 

der in der Krankenversicherung .geltenc1en höchsten'Beitragsgrundlage (§ 45 Lbs. 1 
, 

lit. ades .Llllgemeinen Sozialversicherungsgesetzos, BGEL Nr. 189/1955) auszugehen; 

sie erhöht sich jeneils um den gemäß § 125 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungs

gesetzes festzusetzenden HW1dertsatz. Hiebei ist von dem Höchstbetrng 2.n Sondor

zahlung auszugehen, der gom~ß § 54 Abs. 1 d~s .L .. llgemeinen Sozialversicherungsge

setzes für die Berechnung der Sonderb,ei träGe in der Krankenversicherung heranzu

ziehen ist. Hinterbliebene (§ l.Llbs., 3), die im Besitze einer Lmtsbescheinigung sind, 
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12. Beiblatt - Be i b la tt zUxP~r1alllGnt.s.korresPQndGn.z 27. Fc1;trr . 1957 '. 

und Personen j die oine Rente gemäß § 11 Abs. 5 beziehen, haben keinen ll.nspruch 

auf Kranken-, Familien- und Taggeld •. 

(3) In berücksichtigungsllürdigen Fällen kann das Bundesministerium 

für soziale Verllaltung .für Familienangehörige des Opfers die im ~feiten Teil 
: . 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes vorgesehe?-cn Leistungen für Fa

milienangehörige (§ 123 i':..l:lgemeines Sozialversicherungsgesetz) und frei\1illig 

krankenvGrsichorten Opfern das Kranken- und Familiengeld ge-währen. 

(4) :oc..s Bundesministqrium für soziale VC1'm1.l tung kann nach I..nhören 

der Opferfürsorgekommission (§, 17) auf : ... nsuchen clen Umf'al1ß' 'Lmd die ]xmor der 

Heilfürsorge über die satzungsmäßigen Lo-istungen der Träger der Krankenver

sicherung hinaus bouilligen, uenn nach ,ärztlichen Befundeh und Gutachten 9 die 

vor Durchführung der Hoilfürsorgemaßnc.hmen erstellt '.'"{orden sind, anzunehmen 

ist, daß durch diese das erstrebte Ziel der Heilfürsorge erroicht vlerden kann. 

(S) Die von den Trägern der Krankenversicherung nach don Bestimmun

gen dieses Bundesgesetzes geuährten Leistungen ner'don, souei t sie über die 

Leistungen hinCLusgehen, die der Versichertmgsträger' nach da,m li..llgemeincn Sozial:

vorsicher1.,U1gsgesetz zu erbringen hatte, aus Bundosmitteln ersetzt. Die näheren 

Bestimmungen hierüber erläßt das BundGsministerium für sozia10 Verrraltung." 

13. Im § l3p.abon dor .:~bs. 1 und im L.bs. 2 die L.bsdzbezeichnung zu 

entfallen. 

14. Im § 13 hat die Ziffer 3 iu lCLuteh: 
}, 

"3. Bevorzugung bei·Studienstipendien und Befreiung vom Schul- und Untor

.richtsgeld in alIon öffentlichen Schulen,u 

15~ § 130. hat zu lauten: 

fI§ 131}(1) Inhaber oiner Amtsbeschoin.igung nder eines Opfer.ausueises· er....! 

helten für dio in der Zeit vom 6. März 1933 bis 9. Mai 1945 aus politischen 

Gründen oder aus Gründon de! Abstammung, Religion oder Nationalität erlittene 

gerichtliche oder polizeiliche Heft eine einmalige Entschädigung zur J...bgoltung von 

uirtsyhaftlichen Nachtoilen, die daraus entstandon ,sinde 

(2) Ilen Hinterbliebenen nach Opfern, die Inhaber einer l'\.mtsbe

scheinigung oder eines Opforausueises 'I7nren oder den :~nspruch auf li.usstellung 

einer .L\.mtsbescheinigung oder eines Opferausvreisos gehabt hätten, steht der 

~nspruch auf eine einma1ige.Entsch~digung in nc.chstohendor Reihonfolge zu: 

a) der '.7itrro, sofern die Ehe vor dem 1. Mai 1945 eingegangen nurde; ist 

eine anspruchsberechtigto yritrle nicht vorhanden, steht die Entschädigung 

jener Frau zu, die im Zeitpunkt der Inhaftnahme des Opfers als Ehe

ga~tin mit ihm im gemoinsamen Haushalt gelobt hat, nenn di~ Ehe nicht 
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13. Bogen Beiblatt zurP~lamentskorrespondenz 27. Fel::f!tl. 1957 

aus ihrem Verschulden, geschieden odor getrennt TIurde. Ist 'eine solche 

anspruchsberechtigte Person nicht vorhandcm, s6 steht de:r;~ :~nspruch Gier 

Lebensgefährtin zu, sofern die Lebensgemeinschaft vor dem 1. Mai 1945 

eingegangen uurde. Die genannten Personen müssen den Voraussetzungen 

des § 1 L.bs. 4 lit. a, bader c entsprGchen; 

b) den Kindern (ehelichen9 unehelichcm.'O.lid Lc1optivkindern), deren Lebens

unterhalt vom O~er im Zeitpunkt seiner Inhaftnahme oder der Besetzung 

Österreichs im Jahre 1938 ganz oder zum übe~7iegenden Teil bestritten 

vrurde oder hätte bestritten r[erden müssen, \-renn das Opfer nicht im 

Zusammenhang mit unmittelbaren oder mittelbo.rcn Vcrfolgur.tIlshandlungcn 

durch diese hiezu außerstande gesetzt norden rräre; das gleiche gilt für 

Kind,er, die 17ährcmd der Ho.ft desÖpfers geboren norden sind. 

(3).Kommen anspruchsberechtigte Personen im Sinne des Abs. 2 nicht 

ip. Betracht!' kann hinterbliebenen Eltern oder Geschrristern eine Hc,ftentschädigung 

zuerkannt nerden, r(onn sie mit dem Opfer im Zeitpunkt seiner Inhc,ftnahme im ge

meinsamenHaushalt gelebt. haben, von ihm zum übe~riogenden Teil orhal ten wurden 

und eine soziale Bodürftigkeit gogeben ist. Dio Voraussetzung des gemeinsamen 

Haushaltes ist auch dann als gegeben anzunehmcm, i7enn dieser im Zusammenhalt mit 

Vorfolgungsmaßnahmen im Sinno dieses ·Gesetzes aufgogebcm Hurde. Dor üb crviegendon 

Unterhaltsleistung. eines Opfers (Kindes) ist die üborwiogende Unterhaltsleistung 

durch mehrere Opfer (Kinder) gleichgesetzt. Soziale Bedürftigkeit liegt vor, 

rrenn cbs gesamte monc..tliche Nettoeinkommen die Höhe der in Betracht komm.enden 

. Rentenleistungen nicht üborsteigt. 

(4) Eine Mitschuld an der H2.ft des Opfers schließt eine Anspruchs

berechtigung aus. 

(5) Als Entschädigu:rig gebührt dem Opfer für jeden nachvleislich in 

der Haft verbrachten Kalen~erm(mat ein Botrag von 431.20 S. Mehrere Haftzeiten 
I 

sind zus2.lnmenzuziohen, angef2.:rigone Monate gelten als volle Monate. 

(6) Hinterblieben(Jl1gebührt die rliilfte der im J'\.bs. 5 vorgesehenen 

Entschädigung. Kindern (Il-bs. 2 li t. b), deren be ide Elternteile in Haft vraron, 

gebührt für zeitlich zusammenfallende Haftmonate der Eltern eine Entschädigung 

in der Höhe von je 616 S. Hinterbliebenen: steht Entschädigung nur n,ach einem 

einzigen Opfer zu; mehrere. Hinderbliabene (~bs. 2 lit. b oder Abs. 3) sind zur un7 

geteilt~n Hand (§§ 892, 893 ABGB.) anspruchsberechtigt und können die EntschäcU

gung untereinander zu gleichen T6~lel'l fordern. 

(7) Beim Zusar.'l1llentreffen von ;~nsprüch-en nach l~bs. 1 und 2 gobührt eine 
Entschädigung von 616 S für jeden Monat einer zoitlich zusammonfallenden H2.ft. 

(8) Hinterbliebene können E:linen Anspruch auf Entschädigung nicht geltend 
m2.chen 9 wenn das Opfer oder ein anderer Hinterbliebener dia Entschädigung erhalten 
hat .. " 
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14.13eib1att :Beib1attzurPar1amentskorrespondenz 27. Feber 1957 

16. § 13b hat zu lauten: 

u§ 13 b. Opfern, die Inhaber einer .Amtsbescheinigung oder eines 

Opferausweises sind, werden Kesten, die im Zusammenhang mit einer aus politi

schen Gründen oder aus Gründen der Abstammung, Religion oder Nationalität 

verhängten Haft vo~ einer Gerichts- oder Verwaltungsbehördecder von der NSDAP 

vorgeschrieben wurden, bei, Nachweis der Zahlung ersetzt. ]erartige Auslagen 

werden, falls das Opfer nicht mehr am Leben ist, demjenigen ersetzt, der in 

der Lage ist, den Nachweis über die von ihm geleistete ~ahlung der Kosten 

zu erbringen." 

17. § 13c hat zu lauteng 

n§ 13 c. (1) Personen, \die am 13. März 1938 die österreichische"l 

:Bundesbürgerschaft besessen oder in einem vor dem 13. März 1938 ge1egenen 

Zeitraum durch mehr. als 10 Jahre ununterbrochen ihren Wohnsitz in Österreich 

hatten und die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen,sind, 

wenn sie im übrigen dem Kreis der im § 1 Abs.l oder 2 bezeichneten Opfer 

zuzuzählen sind, auf Antrag die in den §§ 13 a und 13 b vorgesehenen Leistungen 

zu gewähren; die :Bestimmungen des § 15 Abs.2 gelten sinngemäss. 

(2) Opfern, die nach dem 13. März 1928 geboren wurden und am 

13. März 1938 die österreichische Bundesbürgerschaft nicht besassen, sind auf 

Antrag mie in den §§ 13 a un~ 13 b vorgesehenen Leistungen zu gewähren, wenn 

ihre Eltern den Voraussetzungen des Abs.l hinsichtlich der Staatsbürgerschaft 

o'der des Wohnsitzes entsprechen. 

(3) Hinterbliebenen nach den im Abs.l genannten Opfern sind 

auf Antrag die in den §§ 13 a und 13 b vorgesehenen Leistungen in nachstehender 

Reihenfolge Zu gewähr eng 

a) der Witwe, sofern die Ehe vor dem 1. Mai 1945 eingegangen wurde; 

ist eine anspruchsberechtigte Witwe nicht vorhanden J steht die Entschädigung 

jener Frau zu, die im Zeitpunkt der Inhaftnahme des Opfers als Ehegattin mit ihm 

im gemeinsamen HaushaI t gelebt hat, wenn die Ehe nicht aus ilJrem Verschulden 

geschieden öder getrennt wurde. Ist eine solche anspruchsberechtigte Person 

nicht vorhanden, so steht der Anspruch der Lebensgefährtin zu, sofern die Le

bensgemeinschaft vor dem 1. Mai 1945 eingegangen wurde. Die genannten Personen 

sind nur dann anspruchsberechtig;g, wenn sie am 13. März 1938 die österreichi

sche :Bundesbürgersohaft besessen, oder in einem vor dem 13. März 1938 gelegenen 

Zeitraum duroh mehr als 10 Jahreununterbr.chen ihren Wohnsitz in Österreich 
hatten. b) Kindern, auf weiche die Bestimmungen des § 13 a Abs.2 lit .. b 
zutreffen. rt d 

18. § 13 hat zu lauten: 
"§ 13 d. (1) Anspruche nach den §§ 13a und 13 b sind bei der ört;... 

lieh zuständigen Bezir~sverwaltungsbehörde geltend zu machen; s~weit im Abs.4 
nioht anderes bestimmt ist 3 gelten die Bestimmungen des § ,3 Abs.2 sinngemäss 
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'. 
15. Beiblo.tt 27. Feber 1957 

'(2) llnsprüche nach § 13 csouie von im Ausland ~ohnho.fton östor

reichischen Staatsbürgern sind boi der österroichischen V.ertrotungsbehörde, in 

deren Bereich die ,iillspruchSl7orbor' ihren 'Uohns'itz (11ufentho..lt) ho.ben oder beim l'.unt 

der Vlienor Lo,ndesregierung geltend zu machen. Die .Llnspruchswerberhaben alle ver·

fügbaren No,chuei:sefür die L.nspruchsberechtigul1...g dem ~'cntrQg QnzuschlJ.eßon, in Er

mangeiung dieser NC1.chtvoise die für eho Feststellung der ;;nspruchsborochtigung 

m2.ßgeblichen TatsC1.chen 'belmnntzugeben und die in BetrC1.cht kommenden Beweismittel' 

C1.nzubieton. 

(3) Übor Lnsprüche nC1.ch Abs. 2 entscheidet der LandoshcmptüC1.n:rj, von Wien. 

(4) Über Berufungen gegon Entscheidungen ~C1.ch 1'"bs. 1 und ,;'lbs. 3 UJld 

über IJlträge no,ch § 13 0. Lbs. 3 entscheidet dC1.S Bundosministerium firr sozio,le 

Verrmltung im Einvernehmen, mit dom B1..Uldesministerium ffu:. Finanzen no,ch L.nhSren 
_. . • a 

der OpferfÜTsorgekommission (§ 17).n 
19. § 15 hC1.t zu lauten; 

n§ 15. (1) Eine zuerkC1.nnte· ..:'cnspruchsborochtigung erlischt 

0.) boi Verlust der österroichischen Stmctsb"C.rgcrscho,ft j 

b) boi hin.terbliebenen N1egatten beziehungsweise ,Lebensgefährten im Falle der 

Verehelichung oder der. BogTÜndung einer . Lebensgm:loinsch<:"ft ; 

,c) bei Kindern (Stiof- und Pflegekindern), Enkeln und elteInlosen Geschwistern 

mit Ende des JC1.hres; in dem sicclas 24. Lebensjahr vollenclon. J.\uf be

gründetes ..:"~nsuchen k:mn das Bundesministerium für sozio,le Verno,l hmg die 
.L·~nspruchsberechtigung über diesen Zeitpunkt hincms erstrecken, läng"stens 
jedoch bis zum Ende des Jhhros, in dem' der ;~nspruchsberochtigte eine 
ExistenzboG"T"Ü,nc1et oc1or sonst seinen Lebensuntorhal t in E'.,usreichondem 
MC1.ße 'gesichert hat. 

.. (2) Der ~nspruch auf ~usstGllung einer iuutsbcscheinigung odor eines 
Opferc,usITeises (§4) ist nicht gOGebcm, \1onn der lmspruchsi'fGrbor "'70gon eines str[1.f~ 
gesetzlich zu o,hndenden Verbrechcms oder Vergehons verurtoilt wurdo, die Verurtei
lung im Zeitpunkt der Lnspruchswcrbung nicht geti~ ist und nach der NatlIT des 
str8fbC1.ren Tatbestemdes einq mißbräuchliche Lusnützung der BGgüTIstigungen dieBas 
Bundesgesetz os anzunehrJcm ist; das gleiche gilt, i7enn sein Verh[ü ten in rrort oder 
Tat mit den GedC1.nken und Zielen eines freien, demokratischen Östorreich im Wider
spruch steht 'oc~er stand. 

(3) Eine zuerkcmnte .Lnspruchsberochtigung yrird boi Eintreten von imLbs. 2 
8TIlähJb.ten Umständen sorrie bei mißbräuchlichor Voruendung der Llmtsbesbheinigung ode:::, 
des Opferausl,7'e,ises verrrirkf. 

(4) Die Vernirkung der Lnspruchsberechtigung (Abs.3) spricht der Lm'lc1es
hauptmann nC1.ch L.nhören der REmtenkommission (§ llb) mit Bescheid C1.US; gleichzeitig 

\ 

ist die ll.mtsbescheinigung (der OpferaUS'l7eis) für ungültig zu erklären und. einzuziehen. 
(5) Eine zuerkannte ,L.nspruchsberechtigung kC1.nn vom Bundesministerium i\ir 

soziale V8rrmltlUlg nach Anhören der Opferfürsorgekommission (§ 17) aberko,nnt nerdc:'l, 
\T8nn auf Grund. einer amtlichenÜberp~üfung festgestellt TIurde, dC1.ß im Zeitpunkt der 
Zuorkennung der ;i.nspruchsb'erechtigung im Lbs. 2 erwähnte Umstände vor1C1.geri, c:'ie der 
L.nspruchsnerber boi der Lnspruchs'\7erbung verschrliegen oder aueh selbst nicht genußt 1:l .. D.t., 

(6) Der .Anspruch auf Rentenfürsorge nach § 11 kC1.nn vom Bundesministerü'1n' 
für' sozio,le Ver,mltung nach .i":..nbören der Opf erfürsorgekommission (§ 17) dann aberl:J:lJ1nt 
oder gemindert r18rden, 1,"[enn bei der Rentem:orbung odor vährencl ("es Rentenbezugos UIil
stiinde vorschvribgen odor nicht rechtzeitig angozoiG;t '\mrden, die für die Einstellung 
oder Bemessung cler Rente von bestimmendem Einfluß sind.1! 
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16. Beiblatt Beiblatt zur r~rlamentskorrespondenz 27.Feber 1957 

20. § 16 hat zu lauten:' 

,11 § 16.(1) Auf das Verfahren finden, soweit dieses Bundesgesetz 

nicht anderes bestimmt, die Vorsch!'iftendes lJ.llgemeinen Verwaltungsver

fahrensgesetzes 1950 Anwendung. 

(2) Bescheide, die den materiellrechtlichen Bestimmungen 'diese's 

Bundesgesetzes widersprechen, leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten 

Fehler. 11 

21. § 17 hat zu lauten: 

n§ 17.(1) Beim Bundesministerlum für soziale Verwaltung wird eine 

Opferfürsorgekommission-gebildet. Die Mitglieder dieser Kommission und die 

erforderlio-hen Stellvertreter werden von der Bundesregierung bestE:ült. Die 

Opferfürsorgekommission'hat die Aufgabe t das Bundesministerium für soziale 

Verwaltung in ii.ngelegenheiten der Durchführung dieses Bundesgesetzes'zu 

beraten. 

(2) Die Opferfürsorgekommission besteht aus acht Mitgliedern. Den 

V-orschlag für die Bestellung erstatten für 

a) je zwei Mitgliede r (deren Stellvertreter) das Bundesministerium für 

soziale Verwaltung und das Bundesministerium für Finanzen aus, dem 

Stand ihrer Beamten; 

b) j"e eitlMi tglied (dessen Stellvertreter) aus dem Personenkreis des 

§ 1 die Bundesleitungen der Österreichischen Volkspartei, der 

Sozialistischen Partei Österreichs und der KommunistischenI'artei 

. Österreichs. 

Ein weiteres Mitglied und dessen Stelivertreter sind aus dem Per

sonenkreis der nach § 1 anerkannten Abstammungsverfolgten zu he

stellen. 

(3) Die Bundesregierung kann Mi tglieder (Stellvertreter) der Opfer ... 

für sorgekommission ihre r Funktion entheben; zur Enthebung, der auf Grund des 

Ans .. 21i t. b bestellten .Mi tgli~der (Stellvertreter) bedarf es eines Antrages 

der in Betracht kommenden Partei. 

(4) Den Vorsitz in der 0pferfürsnrgekommission führt eines der auf 

Vorschlag des B'undesministeri ums für s0ziale Verwaltung be stell ten .Mi tglieder. 

(5) Die Geschäfts~rdnung der OpferfÜTsorgeknmmission erläßt das 

Bundesminis-terium für ßoziale Verwaltung." 
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17. Beiblatt Beiblatt zur Pruiliamentskorrespondenz 27. Feber 1957 

Artikel IIr. 

(1) Die na'eh den bisherigen Bestimmungen erlassenen Bescheide 

gelten, insowoit dureh Artikel I die Zuständigkeit zur Erlassung der :Bescheide 

abg6ä:nc~e'rt wird, als gemäß den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes erlassen. 

(2) Ergibt sich bei Durchführu~g des Artikels 11 Ziffer 10 bei 

sonst unveränderten tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen eine Min

derung in der Höhe des Rentenbezuges, ist der UnterschiEidsbetrag als Ausgleich 

weiter zu leisten. 

(3) Die beim Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes der Opferfür

sorgekomnission (§ 17) oder einor Rentenkommissi~n (§ 11 a) als Mitglieder 

(Stellvertreter) angehörenden Personen verbleiben bis zu einer allfälligen 

Abberufung in ihrer Funktion. 

Artikel IV. 

(1) Dieses Bundesges3tz tritt nit Ausnahme der Bestimmungen des 

Artikels I Ziffer 7 und Ziffor 13 mit dem der Verlautbarung folgenden Monats

ersten in Kraft; die Bestimnungen des Artikels I Ziffer 7 und Ziffer 13 breten 

am 1. Juli 1957 in Kraft. 

(2) Mit cer Vollziehung dieses Bundesgesetzes werden 

a) hinsichtlich der Bestimmüngen des Artikels 11 Ziffer 14 das 

Bundesministerium für Unterricht; 

h) hinsichtlich der Bestiutmngen dep § 13 d Abs. 4 in der Fassung 

des Artikels 11 Ziffer 18 dieses Bundesgesetzes das Bundesmini

sterium für soziale Verwaltung iLl Einvernehmen mit dem Bundes

ministerium'für Finanzen, 

c) hh:sichtlich der Bestiomungen des Artikels 11 Zii'fer 21 die 

Bundesregierung) 

d) hinsichtlich aller übrigen BestioBungen das Bundesministerium 

für soziale Verwal tung hetraut. 

-Q-$-.-

35/A VIII. GP - Initiativantrag (gescanntes Original)14 von 16

www.parlament.gv.at



• 

18.Beiblatt Beiblatt zurParlamentskorres.pondenz, 27.Febet1957-

] e g r Ü n dung 

Der Nationalrat, hat in mehr'aren Beschlüssen, zuletzt am 18~ Juli' 1956, 

die Notwendigkeit einer Novellierung des Opferfürsorgegesetzes festgest~llt. 

Diesem Wunsche s911mi t vorliegendem f .. ntTag Rechnung' getragen werden. 

Im Hinblick darauf, daß einzelne Bestimoungen des Opferfür s6rgege~ 

setzes mit den Kompeten~bestimmungen der Bundesverfassung nicht vö~lig über

einstir:men, wäre zwecks Beseitigung von allfälligen verfassungsrechtlichon 
". ~ 

Bedenken und zur künftigen KlarsteIlung der verfassungsmäßigen Grundlagen' 

die KOtlpetenz des Bundes in Gesetzgebul'l;gundVollziehung in Angelegenheiten 

der Fürsorge für die politischen Opfer festzulegen. 

Die geltendEm B.estimmungen des Opferfürs(")rgegesetzes bedü'Tfen drin

gend einer Abänderung und Ergänzung. 

Vor allem i,~t darauf hinzuyveisen, daß Cl;ie Unte:rhalt~renten seit d,eo. 

Jahre 1951 unverändert geblieben sind und dahe~den gestiegenen Lebenshal

tungskoerten angeglichen werden müs se'n.Di~s 'soll nach deü vorliegenden lm

trag unter Berücksichtigung der finanz,iell'an Möglichkeiten des Bundes in 

der Weise geschehen, daß die Unterhaltsrente in zwei Etappen in einsm Ausnaß 

gesteigert wird) das ab 1. Jänner 1958 rund 40 v .. H. beträgt. Gleichzeitig 

werden die bisher gewährten Zusatzrenten in die Unterhaltsrente eingebaut. 

Der ?ersoY'.oYlkreis der Rentenempfänger wird dadurch ervveit ert, daß nunmehr 

Witwen und Waisen nach Opfern, deren Minderung der Erwerbsfähigkeit 90 % 
betrag2u hat, ohne Rück~~cht a~f die Todesursache Anspruch auf die für Hin

terbliebene vorgesehene Unterhaltsrente haben. Bedürftigen Witwen und Waisen 

nach Opfern, 'deren Mbtderung der Erwerbsfähigkeit mindestens 50 % betragen 

hat, kann eine :Beihilfe in der H::ihevon zwei ~ritteln'der vorangeführten 

Rente gewährt werden~ An Stelle der Kinderzulage tritt der wesentlich höhere 

Erzie 'L-tu.ngs>ei traß'. 

Einem allgemeinen Wunsch der Opfer entsprechend werden sämtliche 

Fristen filr die Gel tendoachung von lmsprüchen aus deo Gesetz eliminiert. 

Außerdem wird der Personenkreis der,Anspruchsberechtigten erweitert. 

Mit- dem vorliegenden Jmtrag werden auch jene Opfer deutscher Sprach...: 

zugehörigkeit erfaßt, die inder Zeit vom 6. März 1933 bis 31. Dezember 1952 

(letzter Anoeldungstermin des Opferfüpsorgegesetzes) eingewandert sind und 

die österroiehis ehe Staatsbür gerschaft erworben haben. 
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19. Be.:ib la t.t Beiblatt zur Par1aoont.s.korrespondenz ·27.Feber 1957 

D:le Haftentsc'hädigung' wi rd. nunmehr auch Personen gewährt, die, ohne 

ästerroichische Staatsbürger gewesen zu sein, sich vor dem 13.Mär~ 1938 

oindestens 10 Jahre ununterbrochen in Österreich aufgehalten haben. 

Im übrigen werdon nit dem Antrag notwendige KlarsteIlungen in der 

T8Jdierung des Gesetzes vorgenoomen, die Bestiomungen übor die Heilfürsorge 

den VDrschrifton des ~'i11geQeinen Sozia.lversicherungsgesetzes angeglichen und 

der verfassungsQäßige Zustand hinsich~lich der Befugnisse der Rentenkotlois

sionen und der Opferfür,sorgekommi'ssion hergestellt. 

-.-'.-A!-

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen vorliegenden Gesetz

entwurf unter Verzicht auf die erste Lesung deo Ausschuß für soziale Vor

waltu~g zur gosctäftsordnungsmäßigenBehandlung zuzuweisen. 

-.-.-.-
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